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dass er jeder möglichen Indiskretion in den Weg trete. Natürlich muss ich dabei 
sehr vorsichtig zu Wege gehen, denn es steht zu befürchten, dass zu grosse Insi- 
stenz den gegenteiligen Effekt haben würde. Es sind eben Unabhängige!

Anlässlich unserer Besprechung kam Herr Müller auch auf die sog. Mission 
Sulzer zu sprechen und versicherte mich, dass auch über diesen Punkt, der ja an 
sich ganz unverfänglich sei, jede amtliche Publikation unterbleiben werde.
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L P ./D . Persönlich. Streng vertraulich Berlin, 20. Oktober 1919

Im Nachgange zu meinem Berichte vom 18. laufenden Monats1 über eine 
Unterredung mit dem Minister des Auswärtigen, Müller, betreffend die Angele
genheit einer angeblichen Vereinbarung zwischen den beidseitigen Generalstä
ben erlaube ich mir mitzuteilen, dass gestern mein Gewährsmann, der unabhän
gige Sozialist Dr. Cohn neuerdings bei mir war, und dass ich den Anlass benutzt 
habe, um ihn zu fragen, ob anzunehmen sei, dass noch andere Mitglieder des par
lamentarischen Untersuchungsausschusses Kenntnis haben von dem bewussten 
Aktenstück und ob mit der Möglichkeit gerechnet werden müsse, dass der Inhalt 
jener Notiz an Parteigenossen der Unabhängigen in der Schweiz bekanntgegeben 
worden sei.

Herr Dr. Cohn versicherte mich, dass er durch den Abgeordneten Kautsky, 
dem bekanntlich die Sichtung des Materials auf dem Auswärtigen Amt übertra
gen war, Kenntnis erhalten habe von jenem Aktenstück und dass Kautsky ihn 
versichert habe, er werde den Inhalt dieses Aktes streng geheim halten, nachdem 
er wisse, dass der Schweiz eine Veröffentlichung unerwünscht wäre.

Auf meine positive Anfrage, ob anzunehmen sei, dass Parteigenossen der 
Herren Kautsky und Cohn in der Schweiz Kenntnis erhalten haben oder werden 
von jenem Aktenstück, erklärte mir Dr. Cohn in sehr bestimmter Weise, dass er 
diese Möglichkeit für jetzt und für die Zukunft ausschliesse. Er fügte ungefähr 
wörtlich bei: «Dabei setze ich allerdings voraus, dass der Schweizerische Bun
desrat, wenn die Untersuchung ergeben sollte, dass Übergriffe der Militärs in die 
Kompetenzen der politischen Behörden stattgefunden haben, die nötigen 
Anordnungen treffen werde, um solche Handlungsweise zu missbilligen und eine 
Wiederholung für die Zukunft unmöglich zu machen.»

Ich habe darauf geantwortet, dass ich selbstverständlich keine Zusicherung 
nach dieser Richtung geben könne, aber durchaus überzeugt sei, dass der Bun
desrat von sich aus im Sinne des geäusserten Wunsches handeln werde, weil ein

1. Cf. n° 116.
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solches Handeln in den Richtlinien der allgemeinen schweizerischen Politik 
liege.

Herr Dr. Cohn erklärte mir neuerdings, dass für ihn eine Veröffentlichung die
ses Dokumentes nicht mehr in Frage komme und dass er sie überhaupt nur in 
Aussicht genommen hatte, um dadurch eine Waffe gegen den Übergriff des Mili
tarismus in die Hand zu bekommen.

Damit betrachte ich nun diese Angelegenheit vorläufig als erledigt und zwar 
halte ich die Art der Erledigung für so befriedigend als möglich.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir seinerzeit mitteilen wollten, welches 
Ergebnis die Untersuchung des Vorstehers des Militärdepartementes gehabt hat 
und benütze gern auch diesen Anlass, um Sie, Herr Bundesrat, meiner ausge
zeichneten Hochachtung zu versichern.
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Wirtschaftliches. Bekanntlich ist im September ds. Jahres zwischen dem Stahl
werk Becker A.-G. in Willich/Rheinland und der Continentalen Handels A.-G. 
in Zürich, ein Vertrag abgeschlossen worden über eine regelmässige und langjäh
rige Lieferung von Kohle aus den Zechen «Präsident» «und Herbeder Steinkoh
lenbergwerke».1 Dieser Vertrag, in welchen seither die S.B.B. eingetreten sind, 
und der als ein für die Schweiz günstiger betrachtet werden kann, ist im Septem
ber durch drei Ministerien der deutschen Regierung genehmigt worden und 
sollte demgemäss zur Ausführung gelangen. Leider ist aber bis zur Stunde noch 
keine Tonne Kohle nach der Schweiz gelangt, obwohl die Continentale Handels
gesellschaft in der abgelaufenen Woche drei Millionen Franken in bar zur Verfü
gung gestellt hat. Diese bedauerliche Tatsache ist zurückzuführen auf die passive 
Resistenz des Reichskohlenkommissärs, hinter welchem anscheinend das Syndi
kat der anderen Kohlenwerke steckt, welches schon dem Zustandekommen des 
Vertrages die grösstmöglichen Schwierigkeiten bereitet hat. Auf Veranlassung 
des hiesigen Vertreters der A. G. Becker bin ich nun beim Reichsminister des 
Auswärtigen vorstellig geworden und habe auf die sehr fatalen Folgen wirt
schaftlicher und politischer Natur hingewiesen, welche entstehen müssten, wenn 
dieser, durch die deutsche Regierung genehmigte Vertrag weiterhin durch einen 
Reichsbeamten sabotiert würde. Herr Müller zeigte volles Verständnis für die 
Sache und versprach mir, mit allem Nachdruck dahin zu wirken, dass diese 
Widerstände einmal gründlich aus dem Weg geräumt werden. Er ist sicher in die
ser Richtung auf die Unterstützung des Reichsfinanzministers und des

1. Cf. n° 115.

dodis.ch/44328dodis.ch/44328

http://dodis.ch/44328

	Bd07-2_00000359
	Bd07-2_00000360

